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Wenn ihr eine Gütergemeinschaft hattet, dann steht dir ein Anteil an seinen Rentenpunkten zu,
genau wie ihm ein Anteil an deiner Pension zusteht. Dabei ist es völlig egal, was wieviel jetzt
oder später wert ist, diese wechselseitigen Ansprüche ergeben sich aus der Form eurer
ehrlichen Gemeinschaft ohne Gütertrennung oder Ehevertrag.

Wenn alles andere so unkritisch und harmonisch ist, dass ein Anwalt reicht (unvorstellbar, wenn
ich an meine Scheidung denke, aber schön für euch, wenn das tatsächlich möglich ist), dann
brauchst du für das simple Akzeptieren der Rechtslage ebenfalls keinen eigenen Anwalt,
sondern musst dir einfach nur bewusst machen, dass ihr diese Art der Aufteilung bei der
Eheschließung gemeinsam festgelegt und nie geändert hattet.
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